
Anlage zur Klage gegen Bono B. V. 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 
 

zu unterlassen,  
 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland 

 

das Produkt „Estriol-Creme“ ohne Zulassung als Arzneimittelin den Verkehr zu 
bringen bzw. in den Verkehr bringen zu lassen, 

 

sofern dies geschieht wie in Anlage K 2 wiedergegeben. 



Anlage K 2 
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